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A. BEKANNTMACHUNGEN DES LANDKREISES 
 
Prüfungsmitteilung des Niedersächsischen Landesrechnungshofes über die Überörtliche Prüfung „Mobilität im ländli-
chen Raum - Flexible Bedienformen im ÖPNV“ 
 
Der Niedersächsische Landesrechnungshof hat in der Zeit vom 01.06.2021 bis 23.10.2021 eine überörtliche Prüfung 
zum Thema „Mobilität im ländlichen Raum - Flexible Bedienformen im ÖPNV“ beim Landkreis Celle durchgeführt.  
 
Das Prüfungsergebnis wurde dem Kreistag am 05.07.2022 bekannt gegeben und liegt gemäß § 5 Abs. 2 des Kommu-
nalprüfungsgesetzes (NKPG) ab dem Tage der Bekanntmachung an sieben Tagen zur Einsichtnahme in der Kämme-
rei, Speicherstraße 2, 29221 Celle, Eingang C, Zimmer 224, während der Öffnungszeiten öffentlich aus. 
 
Celle, den 13.07.2022 
Landkreis Celle 
 
Flader 
Landrat 
 

- - - 
 
B. BEKANNTMACHUNGEN DER GEMEINDEN, SAMTGEMEINDEN, GEMEINDEFREIEN BEZIRKE UND 

ZWECKVERBÄNDE 
 
Gemeinde Nienhagen, 1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Nienhagen für das Haushaltsjahr 2022 
 
Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Ge-
meinde Nienhagen in der Sitzung am 03.05.2022 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen: 
 

§ 1 
 

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden 
 

 
 

die bisherigen 
festgesetzten 

Gesamtbeträge  

Erhöht 
um 

vermindert  
um 

und damit der Gesamt-
betrag des Haushalts-
plans einschließlich 

der Nachträge  
festgesetzt auf 

- Euro - - Euro - - Euro - - Euro - 

1 2 3 4 5 

Ergebnishaushalt      

ordentliche Erträge 4.274.700  0  0  4.274.700  

ordentliche Aufwendungen 9.699.700  1.141.000  0  11.113.700  

außerordentliche Erträge 300.000  0  0  300.000  

außerordentliche Aufwendungen 0  0  0  0  

Finanzhaushalt     

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 4.058.400  0  0  4.058.400  

Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätig-
keit 

9.324.200  1.141.000  0  10.738.200  

Einzahlungen für Investitionstätigkeit  1.024.700  0  0  1.024.700  

Auszahlungen für Investitionstätigkeit 511.800  0  0  511.800  

Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit  0  0  0  0  

Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit 63.400  0  0  63.400  

Nachrichtlich:     

Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanz-
haushalts 

5.083.100  0  0  5.083.100  

Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanz-
haushalts 

9.899.400  1.141.000  0  11.313.400  
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§ 2 
 

Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 3 
 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 
 

§ 4 
 

Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber dem bisherigen Höchst-
betrag in Höhe von 9.000.000 Euro um 1.000.000 Euro erhöht und damit auf 10.000.000 Euro neu festgesetzt. 

 
§ 5 

 
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert. 
 
Nienhagen, den 03.05.2022 
Gemeinde Nienhagen 
 
Jörg Makel 
Bürgermeister 
 

 
Bekanntmachung der 1. Nachtragshaushaltssatzung 
 
Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht. 
 
Die nach § 122 Abs. 2 NKomVG erforderliche Genehmigung ist mit Nebenbestimmungen durch den Landkreis Celle 
am 13.07.2022 unter dem Aktenzeichen 111013-2021/019042 erteilt worden. 
 
Der Nachtragshaushaltsplan liegt nach § 114 Abs. 2 NKomVG vom Tage der Bekanntmachung zwei Wochen während 
der allgemeinen Öffnungszeiten am 
 

Montag von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Dienstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 16.00 Uhr 
Mittwoch von 08.00 bis 12.00 Uhr 
Donnerstag von 08.00 bis 12.00 Uhr und von 14.00 bis 17.30 Uhr 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr 

 
im Rathaus Wathlingen, Zimmer 13, Am Schmiedeberg 1, 29339 Wathlingen, zur Einsichtnahme öffentlich aus. 
 
Nienhagen, den 14.07.2022 
Gemeinde Nienhagen 
 
Jörg Makel 
Bürgermeister 
 

- - - 
 
C. BEKANNTMACHUNGEN ANDERER STELLEN 
 
 
D. SONSTIGE MITTEILUNGEN 


